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Bekanntmachung 
 
 
 

Die 7. Sitzung des Rates der Stadt Haltern am See findet am Donnerstag, 29.09.2022,  
um 17.30 Uhr, im Ratssaal, Dr.-Conrads-Str. 1, 45721 Haltern am See, statt 
 
 
 

I. Öffentlicher Teil der Sitzung 

 

TOP DS-Nr. Betreff 

1 - Eröffnung der Sitzung sowie Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 

Ladung und der Beschlussfähigkeit 

2 22/115 Umbesetzung von Ausschüssen 

3 22/124 Sachstandsbericht Fraktionsanträge 

4 22/117 Schaffung von öffentlichen Trinkbrunnen 

hier: Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 26.08.2022 

5 22/118 Hitzeaktionsplan inkl. Verschattungskonzept 

hier: Antrag der FDP-Fraktion vom 04.09.2022 

6 22/119 Inklusion auf Halterns Spielplätzen 

hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 08.09.2022 

7 22/120 Modellkonzeptionen Wärmeversorgung 

hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 08.09.2022 

8 22/123 Förderung von Ferienfreizeiten 

hier: Antrag der FDP-Fraktion vom 15.09.2022 

9 22/099 Baumschutzsatzung sowie Zukunftsstrategie für städtische Bäume 

(Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 14.02.2022) 

10 22/100 Digitalisierung der Parkraumbewirtschaftung, Besteuerung der 

Parkgebühreneinnahmen und Abschaffung des gebührenfreien Parkens  

von E-Fahrzeugen 

11 22/114 Jahresabschluss 2021 der Stadtsparkasse Haltern am See 

12 22/108 Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Haltern am See 

13 22/094 Befreiung vom Gesamtabschluss und -lagebericht für das Haushaltsjahr 2021 

14 22/095 Entwurf des Jahresabschlusses 2021 der Stadt Haltern am See 

15 - Bericht des Kämmerers nach § 6 Abs. 1 "Kommunalhaushaltsrechts-

anwendungsverordnung UA-Schutzsuchendenaufnahme" 

16 22/121 Stellenplan 2023 



 

 

17 22/111 Erlass der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 

hier: Einbringung in den Rat der Stadt Haltern am See 

18 22/102 Umsetzung des "Handlungskonzeptes Starkregen" und wassersensible 

Stadtentwicklung in Haltern am See 

19 - Anfragen und Mitteilungen im öffentlichen Teil 

 

 

 

II. Nichtöffentlicher Teil der Sitzung 

 

TOP DS-Nr. Betreff 

20 - Anfragen und Mitteilungen im nichtöffentlichen Teil 

 

 

 
Vorstehende Tagesordnung wird hiermit öffentlich bekanntgegeben. 
 
Haltern am See, 22.09.2022  
Der Bürgermeister 
 
gez. 
 
(Stegemann) 
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B E K A N N T M A C H U N G 
 

des Jahresabschlusses 2021 des Eigenbetriebes Seestadthalle Haltern am See 
 
 
 
Der Rat der Stadt Haltern am See hat in seiner Sitzung am 02.06.2022 den Jahresabschluss 

zum 31.12.2021 festgestellt und folgende Beschlüsse gefasst: 

 
Beschlussfassung durch den Rat:  
  
  I. 
 1. Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Seestadthalle „Haltern am See“ zum 

31.12.2021 wird in der Form der als Anlage beigefügten Unterlagen (Bilanz, Gewinn- 
und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht) festgestellt. 

 
 2. Aus der Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebes „Seestadthalle Haltern 

am See“ zum 31.12.2021 ergibt sich ein Jahresgewinn von 1.164.018,48 €. 
 
  Von dem Jahresgewinn wird ein Betrag in Höhe von 1.069.201,07 € abzüglich Ka-

pitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag an den Haushalt der Stadt Haltern am 
See abgeführt. Der Betrag nach Steuern beläuft sich auf 900.000,00 €. 

 
  Ein Betrag in Höhe von 94.817,41 € wird in die Gewinnrücklage geführt. 
 
 II.  Der Rat erteilt dem Betriebsausschuss Entlastung.  
 
 
Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2021 hat sie sich der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers GmbH, Bielefeld, bedient. 

Diese hat mit Datum vom 27.04.2022 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestä-

tigungsvermerk erteilt. 

 
„An die Seestadthalle Haltern am See, Haltern am See  

Prüfungsurteile  

Wir haben den Jahresabschluss der Seestadthalle Haltern am See, Haltern am See, – be-

stehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 

das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, 

einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Dar-

über hinaus haben wir den Lagebericht der Seestadthalle Haltern am See für das Wirt-

schaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.   
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen 

handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und 

vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 

des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschafts-

jahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2021 und  

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 

Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 

dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.   

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun-

gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt 

hat.  

Grundlage für die Prüfungsurteile  

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-

mung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-

prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-

schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von 

dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 

und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 

Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 

uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für un-

sere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.  

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht  

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 

den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vor-

schriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss un-

ter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-

chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Ei-

genbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 

Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 

Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
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ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 

Darstellungen ist.  

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-

lich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-

len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 

sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 

Gegebenheiten entgegenstehen.  

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-

richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie 

in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen 

gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-

lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkeh-

rungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstel-

lung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzli-

chen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aus-

sagen im Lagebericht erbringen zu können.  

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-

berichts  

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-

schluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 

Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 

Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss so-

wie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen 

gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-

lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungs-

urteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.  

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 

eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut 

der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 

Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden 

als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln 

oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffe-

nen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.  
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus  

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-

sichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und 

führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-

fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-

fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-

deckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-

sches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 

Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.   

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 

internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-

gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-

ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 

dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.  

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-

tern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.  

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-

tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we-

sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 

die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine we-

sentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die da-

zugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen 

oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifi-

zieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum un-

seres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 

Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unterneh-

menstätigkeit nicht mehr fortführen kann.  

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-

schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 

der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-

nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs 

vermittelt.  

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-

zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.  
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• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-

kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 

Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-

ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 

und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 

Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben so-

wie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebli-

ches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorien-

tierten Angaben abweichen.  

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-

schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 

feststellen.“  

 
 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2021 des Eigenbetriebes Seestadthalle Haltern am See 

kann bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2022 in den Geschäftsräumen der Stadtwerke 

Haltern am See GmbH, 1. Obergeschoss, Zimmer 2.14, während der Öffnungszeiten (montags bis 

donnerstags von 8:00 Uhr bis 16:30 Uhr und freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr) eingesehen 

werden. 

 

Haltern am See, 16.09.2022 

 

Eigenbetrieb Seestadthalle Haltern am See 

 
 
  ( Hovenjürgen ) 
    Betriebsleiter 



 

 

 

B E K A N N T M A C H U N G 
 
 

des Wirtschaftsergebnisses 2021 der Stadtwerke Haltern am See GmbH 
 

 
Die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Haltern am See GmbH hat den Jahresabschluss zum 
31.12.2021 festgestellt und beschlossen, den Jahresüberschuss 2021 in Höhe von  1.757.588,20 € 
vollständig an die Gesellschafter auszuschütten.  
 
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers GmbH hat am 27. April 2022 den unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
Der Jahresabschluss 2021 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk und der Lagebericht 2021 
liegen in den Geschäftsräumen der Stadtwerke Haltern am See GmbH, Zimmer 2.14 (Sekretariat der 
Leiterin Kaufmännische Dienste), in der Zeit vom  
 
  
 26.09.2022 - 07.10.2022 einschließlich 
 
zur Einsicht aus. 
 
 
Haltern am See, 16. September 2022 
 
Stadtwerke Haltern am See GmbH 
 
 
 
Carsten Schier i. A. Julia Linning  
Kaufmännischer Geschäftsführer Leiterin Kaufmännische Dienste 
 
 
 



Öffentliche Bekanntmachung 
 
In Zusammenarbeit und in Abstimmung mit dem Naturpark Hohe Mark sollen acht neue 
Landstreifer sowie einige A-Wege als Rundwanderwege neu gekennzeichnet werden.  
Die Wege befinden sich in den Kommunen Datteln, Dorsten, Dülmen, Haltern am See, 
Lüdinghausen, Olfen, Raesfeld und Reken. 
Laut § 65 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen 
(Landesnaturschutz-gesetz – LNatSchG NRW) in der derzeit gültigen Fassung vom 15.11.2016 
in Verbindung mit § 19 Abs. 2 der Verordnung zur Durchführung des Landesnaturschutz-
gesetzes (DVO-LNatSchG), in Kraft getreten am 25.11.2016, ist die zur Markierung von 
Wanderwegen befugte Organisation, hier der SGV, verpflichtet, sich vor der Festlegung neuer 
Wanderwege mit den betroffenen Grundstückseigentümer*innen sowie 
Grundstücksbesitzer*innen und deren Verbänden, Gemeinden, unteren 
Naturschutzbehörden, Trägern der Naturparke und dem Landesbetrieb Wald und Holz ins 
Benehmen zu setzen. 
Innerhalb von 6 Wochen nach Erscheinen der Bekanntmachung wird allen Betroffenen 
Gelegenheit gegeben, online unter https://sgv.de/wege-anlegen.html bzw. in der SGV 
Hauptgeschäftsstelle in Arnsberg (Hasenwinkel 4, 59821 Arnsberg) den Wegeverlauf 
einzusehen sowie schriftliche Stellungnahmen abzugeben. 
Als Ansprechpartnerin steht Ihnen Claudia Martin zur Verfügung: Tel. 02931 - 524845 oder 
per E-Mail c.martin@sgv.de   
 
Arnsberg, den 06.09.2022 
gez. Christian Schmidt 
 

 

https://sgv.de/wege-anlegen.html
mailto:c.martin@sgv.de


 

 

 

 

 

Bekanntmachung des Wasser- und Bodenverbandes Marl Ost in Marl 

Geschäftsführung 

Börster Weg 20 

45657 Recklinghausen 

Tel.: 02361/1035-17 

Fax: 02361/1035-25 

Email: M.Soddemann@aud.nrw 

 

Hinweis der diesjährigen Gewässerschauen: 

Der Wasser- und Bodenverband führt seine diesjährigen Gewässerschauen am  

- Montag, den 24.10.2022 um 9.00 Uhr, Treffpunkt  

Gaststätte  - Haus Breuing, Marler Str. 29, in 45659 

Recklinghausen. 

- Dienstag, den 25.10.2022 um 9.00 Uhr, Treffpunkt am 

griechischen Restaurant Bacchos, Halterner Str. 75, in 45770 Marl-

Sinsen. 

- Donnerstag, den 27.10.2022 um 9.00 Uhr, Treffpunkt am Hotel 

Mutter Wehner, Haardstr. 196, in 45739 Oer-Erkenschwick. 

durch. 

 

Interessenten können an der Bachschau teilnehmen. 

Nähere Einzelheiten können bei der Geschäftsführung erfragt werden. 

 

Im Hinblick auf die Verhaltenpflichten im öffentlichen Raum, Personengruppen, 3G-

Regeln, Abstandsgebot und Mund-Nase-Bedeckung verweisen wir auf die 

Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

(Coronaschutzverordnung - CoronaSchVO) in der zum Veranstaltungsdatum gültigen 

Fassung. 

 

Der Verbandsvorsteher      Für die Richtigkeit 

 

 

 

Ovelhey      Soddemann 

       Geschäftsführer 
 



 
 
 
 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 
der Stadtsparkasse Haltern am See 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Kraftloserklärung des Sparkassenbuches mit der  

 

 

                                         Konto-Nr. 30546816 

 
 
  

 

wird beantragt. 

 

Der Inhaber dieser Urkunde wird aufgefordert, spätestens bis zum 18. November 2022 seine 

Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bei der Stadtsparkasse Haltern am See 

anzumelden, da andernfalls die Sparkassenbuchurkunde für kraftlos erklärt wird. 

 

 

Haltern am See, 18. August 2022 

Stadtsparkasse Haltern am See 

              Vorstand 

 

 

   gez.: Helmut Kanter  gez.: Olaf Büchter 
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